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Zitat von Aviator

Kann jemandem die Planstelle an der Schule entzogen werden ohne eigene
Zustimmung und die Lehrkraft zwangsweise versetzt (nicht abgeordnet!) werden?

Du hast deine Planstelle nicht am oder für ein Weiterbildungskolleg erhalten, sondern für
GymGes. Du kannst durchsetzen im Bereich GymGes eingesetzt zu werden, ein absolutes
Bestandsrecht auf deine Stelle an deiner aktuellen Stammschule gibt es nicht, sonst dürfte
diese ja selbst dann nicht geschlossen werden, wenn es keine ausreichenden Schülerzahlen
mehr hätte für eine Weiterführung. Auch ein Recht auf eine Stelle an einem anderen WBK hast
du nicht, denn die Planstelle hast du für GymGes erhalten. Dein Dienstherr muss zwar einen
gewissen Aufwand betreiben für eine dauerhafte Versetzung deinerseits anstelle der
Abordnungen, wird diesen Weg aber sicherlich gehen, wenn du nicht endlich selbst etwas
suchst, wo du gebraucht wirst, statt dich stur an deiner aktuellen Stammschule festzubeißen.
Die will dich nicht mehr, also tu dir selbst doch den Gefallen und sich dir einen Einsatzort, wo
du erwünscht bist und leiste dort ordentliche Arbeit.
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